
Merkblatt zur Verordnung für die 
Supervision in der Evangelischen Kirche von Westfalen 

 
 
1. Definition und Ziele  
 
Supervision ist ein Prozess gemeinsamen Reflektierens von beruflicher Praxis. Im Mittel-
punkt dieses Prozesses stehen Menschen in ihrem beruflichen Handeln und in ihren sozia-
len Bezügen.  
 
Supervision will Denken, Fühlen und Handeln in Einklang bringen und eine effektive und 
situationsangemessene Arbeit fördern. In diesem Verständnis kann Supervision der Qualifi-
zierung sowie der psychischen Entlastung und Stabilisierung dienen.  
 
Supervision in der Kirche will helfen, das berufliche Handeln in seiner Beziehung zum kirch-
lichen Auftrag sowie zu den Gegebenheiten des Arbeitsfeldes und den persönlichen Mög-
lichkeiten zu verstehen und auszuüben. Dadurch sollen kirchliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in ihrer Fähigkeit gestärkt werden, mit Menschen umzugehen, denen sie in ihrem 
Arbeitsfeld begegnen.  
 
Supervision hilft, Erfahrungen der täglichen Arbeit zu Lernerfahrungen zu machen, die dazu 
beitragen, eigene Stärken zu entdecken und auszubauen, eigene Schwächen zu erkennen 
sowie einen angemessenen Umgang mit ihnen zu lernen. Supervision hilft auch, Grenz-
erfahrungen, wie sie insbesondere in der seelsorglichen Begegnung vorkommen, zu bear-
beiten und zum eigenen Glauben in Beziehung zu setzen. 
 
Der Nutzen für die kirchliche Arbeit kann erwartet werden in der Verringerung von inner- und 
zwischenmenschlichen Reibungsverlusten und im Gewinn von mehr Identität in der Berufs-
rolle, größerer Gewissheit dem Auftrag gegenüber und mehr Kompetenz in bezug auf die 
anstehenden Aufgaben.  
 
 
 
2. Was sind Inhalte von Supervision?  
 
Supervision zielt schwerpunktmäßig auf das berufliche Handeln und dessen Bedingungen 
ab. Dabei geht es um die Klärung des Verhältnisses von Person und Arbeitsfeld.  
 
Folgende Inhalte sind in der Supervision beispielsweise möglich:  
 
- Auseinandersetzung mit der Situation und der Struktur des Arbeitsfeldes oder mit struktu-

rellen Veränderungsprozessen innerhalb des Arbeitsfeldes, 
 
- Beziehung zu Menschen im Arbeitsfeld,  
 
- Befähigung zur Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit Vorgesetzten, 
 
- Umgang mit Rollenerwartungen,  
 
- Klärung der eigenen beruflichen Identität im Spannungsfeld von Anspruch und Wirklichkeit, 

persönlichen Möglichkeiten und Grenzen,  
 
- Übernahme von Verantwortung und Entwicklung von Entscheidungsfähigkeit, 
 



- Überprüfen der eigenen Einstellungen gegenüber der Arbeit und den Menschen,  
 
- Überprüfen von Zeiteinteilung und von Schwerpunktsetzungen, 
 
- Integration von theoretischem Wissen in die berufliche Praxis (insbesondere bei Berufs-

anfängerinnen und Berufsanfängern), 
 
- Einbeziehen theologischer, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse, 
 
- Überprüfen und Entwickeln von Konzepten, 
 
- Fallbesprechungen.  
 
 
 
3. Wer kann Supervisorin bzw. Supervisor sein?  
 
Supervision wird durch von der Evangelischen Kirche von Westfalen anerkannte Superviso-
rinnen und Supervisoren erteilt, die durch Ausbildung und Erfahrung zur Anleitung und 
Begleitung von Supervisionsprozessen befähigt sind.  
 
Die Supervisorin bzw. der Supervisor leitet den Lernprozess methodisch auf der Grundlage 
einer vertrauensvollen Beziehung zur Supervisandin bzw. zum Supervisanden.  
 
Zwischen beiden darf kein Abhängigkeitsverhältnis bestehen.  
 
 
 
4. Wer kann Supervisandin bzw. Supervisand sein?  
 
Supervisandinnen bzw. Supervisanden können alle haupt- und nebenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Kirche sein.  
 
Anfragen sind an das Institut für Aus-, Fort- und Weiterbildung der Evangelischen Kirche 
von Westfalen, Postfach 5020, 58225 Schwerte, Tel.: 02304/755-145; Fax: 0231/755-157; 
e-Mail: institut-afw@institut-afw.de zu richten.  
 
 
 
5. Anlässe der Supervision  
 
Supervision gewinnt in der kirchlichen Arbeit zunehmend an Bedeutung, weil sie eine fach-
bezogenen Begleitung im eigenen Berufsfeld ermöglicht. Die vielfältigen Beziehungen und 
Arbeitsfelder, in denen kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Seelsorge, Einzelge-
sprächen und Gruppenbegleitung stehen, werden geklärt, bearbeitet und vertieft.  
 
In der beruflichen Einstiegsphase  
Supervision unterstützt Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger in ihrer beruflichen Hand-
lungsfähigkeit.  
Sie leistet Integrationshilfe zwischen Theorie und Praxis und verhilft zur Orientierung in den 
Strukturen des Arbeitsfeldes.  
 
In der Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben  



Supervision soll eine Orientierung, Qualifizierung und eine angenommene Strukturierung in 
der Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben ermöglichen.  
 
In einer beruflichen Umorientierungsphase  
Supervision übernimmt begleitende und stützende Funktion bei Stellenwechsel, bei berufli-
cher Neuorientierung oder bei der Übernahme neuer Au 
 
 
 
6. Formen der Supervision  
 
Einzelsupervision  
Sie ist als Arbeits- und Beziehungsprozess zwischen Supervisorin oder Supervisor und 
Supervisandin oder Supervisand zu verstehen. Es geht um die Reflektion der beruflichen 
Rolle, berufliche Krisen zu meistern, Entscheidungen vorzubereiten oder eine verbesserte 
Balance zwischen Beruf und Privatem zu erreichen.  
Sie berücksichtigt die spezifische Befindlichkeit der Person und der Berufssituation.  
 
Gruppensupervision  
Die Teilnehmenden können in unterschiedlichen oder gleichen Arbeitsfeldern tätig sein. 
Gruppensupervision ermöglicht den einzelnen Gruppenmitgliedern, von den Kenntnissen, 
Arbeitsweisen und Problemen der anderen zu lernen. Sie erfahren dabei, mit den persönli-
chen und beruflichen Fragen nicht allein zu stehen. Die Gruppe ist Lernfeld und Modell für 
berufliche Interaktion.  
 
Supervision von Teilorganisationen  
Supervision von Teilorganisationen (Teams, Leitungsgruppen und Gremien) dient vor allem 
der Verbesserung von Kommunikation und Kooperation untereinander. Es geht darum, sich 
mit Leitungsfragen auseinander zu setzen, um die Entwicklung neuer Strukturen und 
Konzepte zu fördern. Darüber hinaus geht es darum, für gemeinsame Aufgaben Lösungs-
möglichkeiten zu entwickeln.  
 
 
 
7. Kosten der Supervision  
 
Die Supervisandin oder der Supervisand zahlt gemäß Ziffer 5.2 der Verordnung für die 
Supervision in der EKvW zu den Kosten einer einstündigen Einzelsupervision 20,-- €; bei 
Gruppen- und Teamsupervision, bis zu vier Teilnehmende, 10,-- €, ab 5 Teilnehmenden    
8,-- € pro Sitzung als Eigenanteil. Für Großgruppen beträgt der Eigenanteil 60,-- € pro  
Sitzung.  
 
 


